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Außenstelle der WRS Hausach-Wolfach

Schulordnung
Vorbemerkung

Lehrer/innen und Schüler/innen verbringen in der Schule täglich gemeinsam viele Stunden. 
Das erfordert gegenseitige Rücksichtnahme und einen schonenden Umgang mit den 
Einrichtungen der Schule. Es ist unser gemeinsames Ziel, allen Schülern erfolgreiches 
Lernen in einem Schulklima zu ermöglichen, in dem sich alle wohlfühlen.

Deshalb 

 gehen wir freundlich miteinander um und sind hilfsbereit.
 verhalten wir uns so, dass keiner verletzt, gefährdet und belästigt wird.
 beleidigen und kränken wir uns nicht gegenseitig.
 versuchen wir Streitigkeiten friedlich zu lösen.

Jede Form von Gewalt stört unser Schulleben. Sie wird von uns nicht toleriert und zieht 
Konsequenzen nach sich.

Teilnahme  Wir kommen regelmäßig und pünktlich zum Unterricht.

 Die Teilnahme an Schulveranstaltungen ist für alle betroffenen 
Schüler/innen verbindlich - auch wenn sie außerhalb der 
regulären Unterrichtszeit liegen oder außerhalb des 
Schulgeländes stattfinden.



Beurlaubungen vom Schulbesuch können nur auf Antrag der/des 
Erziehungsberechtigte/n durch die Schule genehmigt werden.

Krankheit  Bei Krankheit benachrichtigen wir die Schule telefonisch, per E-
Mail, Fax oder überbrachter, schriftlicher Entschuldigung vor 
Unterrichtsbeginn am ersten Fehltag.

 Arzttermine sind außerhalb der Unterrichtszeit zu legen. 
Begründete Ausnahmen sind nur mit schriftlicher 
Entschuldigung möglich.



Schulweg Wir gehen direkt, ohne Umweg zur Schule, achten auf 
Gefahrenpunkte und wählen einen sicheren Schulweg.

 Als Schulweg kann nur die unmittelbar vor Unterrichtsbeginn 
und nach Unterrichtsschluss ohne Umweg und Unterbrechung 
zurückgelegte Strecke zwischen Wohnung und Schule 
angesehen werden. 

 Um Unfälle zu vermeiden, ist das Befahren des Schulhofes und 
des Schulgeländes grundsätzlich nicht gestattet. 

 Fahrräder und Mofas müssen aus Sicherheitsgründen auf dem 
gesamten Schulgelände zu den Stellplätzen geschoben und 
abgeschlossen werden. Der Fahrradstellplatz darf nur zum 
Abstellen und Abholen der Räder betreten werden. Es ist nicht 
gestattet, den Schulweg mit Inlineskates, Skateboards und 
Ähnlichem zurückzulegen. 

 Fahrschüler/innen gehen nach dem Verlassen ihrer Busse über 
den unteren Pausenhof in das Schulgebäude. 

 Nach Unterrichtsende warten sie hinter den Absperrungen auf 
ihre Busse.

Unterricht  Der Unterricht beginnt in der Regel um 7.45 Uhr. Wir finden uns 
rechtzeitig ein, frühestens jedoch 10 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn. Beginnt der Unterricht zur zweiten Stunde 
oder später, dürfen die Unterrichtsräume erst nach dem ersten 
Gong aus der Pausenhalle bzw. dem Schulhof aufgesucht 
werden. 

 Während der Unterrichtszeit darf ein Schüler nur in dringenden 
Ausnahmefällen mit Erlaubnis der jeweils unterrichtenden 
Lehrkraft den Unterrichtsraum verlassen. 

 Das Essen und Kaugummi kauen ist während des Unterrichts 
nicht erlaubt.

 In der Mittagspause darf das Schulgelände nicht verlassen 
werden, außer wenn der Unterricht vor der sechsten Stunde 
endet.

 Ist eine Klasse nach dem Gong zum Unterrichtsstundenbeginn 
zehn Minuten ohne Lehrkraft, meldet dies die/der 
Klassensprecher/in auf dem Sekretariat bzw. Rektorat bzw. 
Konrektorat. 

 Am Ende des Unterrichts achten wir alle darauf, dass der 
Unterrichtsraum in einem ordentlichen Zustand verlassen wird. 
Die Lehrkraft verlässt als Letzte den Raum, wenn große Pause 
ist oder an diesem Tag kein weiterer Unterricht in dem 
jeweiligen Unterrichtsraum mehr stattfindet. 



 Zur Sicherheit der Schüler/innen sind das Rennen auf Fluren 
und Treppen, das Rutschen auf Geländern und auf dem Boden, 
das Werfen von Gegenständen aller Art, das Besteigen von 
Bäumen, Geländern, Mauern und Fensterbänken verboten.

 Sämtliche Abfälle entsorgen wir getrennt in die Abfall- und 
Papierkörbe und leisten damit einen Beitrag für eine saubere 
Umwelt.

 Aus hygienischen Gründen werden die Sportsachen am Tag 
des Sportunterrichts, mindestens aber einmal pro Woche, 
wieder nach Hause mitgenommen. Mäntel, Jacken und 
ähnliches werden vor den Klassenzimmern aufgehängt.

 Im Verwaltungsgang halten wir uns nur aus besonderem Grund 
auf. Dazu gehören Freistunden wegen Nichtteilnahme am 
Religionsunterricht, damit diese Schüler/innen beaufsichtigt 
sind, wichtige Mitteilungen, Besorgungen im Sekretariat und 
Nachsitzen. 

Pausen

Große Pause:

 Zu Beginn der großen Pause verlassen alle Schüler/innen vor 
der Lehrkraft den Unterrichtsraum und gehen auf dem 
kürzesten Weg auf den Schulhof. Bei Schlechtwetter bleiben 
wir in der Pausenhalle. Klasse 1 und 2 kann beaufsichtigt im 
Klassenzimmer bleiben. Im Zweifelsfall entscheiden dies die 
aufsichtführenden Lehrkräfte. 

 In der Pausenhalle ist das Toben nicht erlaubt. 

 Schüler/innen der höheren Klassen können zur Unterstützung 
der aufsichtführenden Lehrkräfte für Aufsichten eingesetzt 
werden. Die Anweisungen dieser Schüler/innen sind zu 
befolgen. Aufsichtführende Schüler/innen werden namentlich 
am Schwarzen Brett bekannt gegeben. 

 Um Unfälle zu vermeiden, achten wir beim Laufen und Spielen 
darauf, andere Mitschüler nicht zu gefährden. 

 Das Schulgelände verlassen wir während der Pause nur mit 
ausdrücklicher Erlaubnis der Pausenaufsicht oder eines 
anderen Lehrers. 

 Ältere Schüler/innen nehmen Rücksicht auf 
Grundschüler/innen. 

 Gefährliche Spiele und Schneeballwerfen sind verboten. 

 Es dürfen keine gefährlichen Spielsachen benutzt werden. 

Kleine Pausen:  Die kleinen Pausen sind dazu da,

- vom Klassenzimmer in einen Fachraum zu gehen,

- das jeweilige Arbeitsmaterial für die nächste Stunde zu 
richten



- oder / und auf die Toilette zu gehen.

 Beim Ertönen des Gongs am Ende der Pause begeben wir uns 
zügig auf unsere Plätze.

 Gefährliche Gegenstände aller Art dürfen nicht mit in die Schule 
gebracht werden. Handys, Diskmen, MP3-Player, Gameboys 
und andere Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte dürfen 
in der Schule nicht benutzt werden.         

 Das Rauchen auf dem Schulgelände sowie das Mitbringen und 
der Verzehr von alkoholischen Getränken und die Einnahme, 
die Weitergabe oder der Verkauf von illegalen Drogen sind 
untersagt!

Sachschäden 
vermeiden

 Unsere Schule ist unser gemeinsamer Aufenthaltsort. Wir 
fühlen uns deshalb für die Sauberkeit im Klassenzimmer, im 
Schulhaus und auf dem Pausenhof mitverantwortlich.

 Die Außenanlagen sind schonend zu behandeln. 

 Wer Schuleigentum beschädigt oder zerstört, vermeidbaren 
Schaden anrichtet, zum Beispiel Schmierereien oder die 
Ordnung der Schule stört, wird dafür zur Verantwortung 
gezogen. 

 Die Schule stellt allen Schüler/innen Bücher zur Verfügung. Wir 
sorgen dafür, dass diese Bücher eingebunden und sorgfältig 
behandelt werden. Beschädigte, vorsätzlich verschmutzte und 
verlorene Bücher müssen ersetzt werden.

 Fundsachen werden beim Hausmeister abgegeben und 
abgeholt.

Für abhanden gekommene Kleidungsstücke, andere 
Gegenstände, Geldbeträge, Wertsachen, Fahrräder und Mofas 
übernimmt die Schule keine Haftung.

Kleiderordnung Mit unserer Kleidung geben wir ein Bild von uns ab. Auch in der 
Schule achten wir daher auf angemessene Kleidung.

 Wir tragen keine Kappen oder Mützen im Unterricht. 

 Wir tragen keine bauchfreien und / oder keine weit 
ausgeschnittenen Oberteile.

Wir tragen keine zu knapp geschnittenen Röcke oder Hosen. 

Verhalten bei Alarm  Bei Feueralarm und anderen drohenden Gefahren, die durch 
einen Heulton angezeigt werden, verlassen wir das Gebäude in 
Richtung der ausgeschilderten Fluchtwege geordnet. 

 Bücher, Taschen und Garderobe werden nicht mitgenommen. 

Die Fenster und Türen aller Räume werden geschlossen.



Anhang: 
Verhalten am und im 
Bus

Das Ein- und Aussteigen auf dem Schulgelände liegt in der 
Aufsichtspflicht der Schule. 

Verhalten beim Einsteigen an der Schule: 

 Wir warten hinter den Absperrungen auf die Busse
 Wir steigen nacheinander und nach Klassenstufen geordnet 

ein, beginnend mit der 1. Klasse.
 Wir halten die Fahrkarte beim Einsteigen zum Vorzeigen bereit.
 Wir drängeln nicht. 

Das Verhalten im und am Bus während des weiteren Schulwegs 
liegt in der erzieherischen Verantwortung der Eltern.

Wir als Schule möchten die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag 
unterstützen und stellen folgende Regeln auf: 

Verhalten im Bus: 

 Wir nehmen zügig unsere Plätze ein. 
 Die Grundschüler sitzen überwiegend im vorderen Teil des 

Busses.
 Während der Fahrt stehen wir nicht auf.
 Wir nehmen Rücksicht aufeinander, besonders auf jüngere 

Schüler/innen oder Kindergartenkinder und achten darauf, dass 
diese Kinder einen Sitzplatz haben!

 Wir schreien nicht herum.
 Wir halten den Bus sauber.
 Sachbeschädigungen jeglicher Art sind zu vermeiden. 
 Mutwillige Sachbeschädigungen werden den Eltern in 

Rechnung gestellt. 
Wir steigen nacheinander aus, ohne zu drängeln.

Diese Schulordnung wurde von der Schulkonferenz am 19.07.2007 verabschiedet. 


